
 

 
TAURUS INVESTORS LIMITED 

NOBLE METAL DIVISION 
 
 

Sachdarlehensvertrag 
 

zwischen 
 

1. Darlehensgeber 

 
________________________________________________________                                                                     
Vorname(n), Name 
 
 
________________________________________________________ 
Straße, Hausnummer 
 
 
________________________________________________________ 
Postleitzahl, Ort 
 
 
________________________________________________________   
Geburtsdatum, Geburtsort 
 
- nachstehend Darlehensgeber genannt 
 
und 
 
2. 
der Firma 
Taurus Investors Ltd. 
Sheikh Zayed Road, Fairmont Bldg. Office 508 
P.O. Box 73310 
Dubai, U.A.E 
 
- nachstehend Darlehensnehmer genannt 
 
§ 1 Präambel 
Der Darlehensgeber stellt dem Darlehensnehmer den in der Anlage 
bezeichneten Bestand an Metallen gegen Entgelt für bestimmte Zeit 
zur freien Verfügung. Nach Ablauf der vereinbarten Zeit hat der 
Darlehensnehmer Sachen von gleicher Art, Güte und Menge zurück 
zu geben. 
 
§ 2 Sachdarlehen 
1. Der Darlehensgeber gewährt dem Darlehensnehmer ein Sach-
darlehen über Industrie- und/oder Edelmetalle in Einheiten, Menge, 
Stückzahl wie sie sich aus der in der Anlage in Kopie beigefügten 
Werteliste (Stück-Liste, Lagerauszug oder Kaufvertrag) ergeben. 
 
2. Der Wert beträgt voraussichtlich ______________________ Euro. 
 
Der genaue Wert wird einvernehmlich durch Nachweis des Kauf-
preises am Tag der Warenübergabe an den Darlehensnehmer 
festgelegt und in der Werteliste dokumentiert. 
 
§ 3 Darlehensentgelt 
Der Darlehensnehmer zahlt dem Darlehensgeber ein jährlich zum 
30.01. des Folgejahres für das jeweils vorangegangene Jahr antei-
liges Darlehensentgelt  

         von ____________ % 
 
des in § 2 Abs. 2 festgelegten Wertes auf das nachfolgend genann-
te Konto des Darlehensgebers. 
 
 
________________________________________________________
Kontoinhaber 
 
 
________________________________________________________ 
IBAN (nicht Kontonummer!): 
 
________________________________________________________
BIC/SWIFT (nicht BLZ!) 
 
 
________________________________________________________
Bankname 

Das Darlehensentgelt wird bei Fortführung des Sachdarlehensver-
trages über die Mindestlaufzeit hinaus neu vereinbart. Bei Laufzei-
ten unter zwei Jahren (vierundzwanzig Monaten) gilt §4, Abs.1, 
Satz1. 
 
§ 4 Laufzeit und ordentliche Kündigung 
1. Das Darlehen hat eine feste Laufzeit von mindestens zwei Jahren 
(vierundzwanzig Monate), ab der Verfügungsstellung des Sachdar-
lehens zur freien Verfügung zu Gunsten des Darlehensnehmers. Im 
Ausnahmefall kann das Sachdarlehen auch auf nur ein Jahr (zwölf 
Monate) Laufzeit vereinbart werden. Dann verkürzt sich das unter 
§3 vereinbarte Darlehensentgelt um 25% (fünfundzwanzig Prozent). 
 
2. Der Darlehensgeber kann das Darlehen zum Ablauf der festen 
Laufzeit mit einer Kündigungsfrist von drei Monaten kündigen. Bei 
Fristversäumnis verlängert sich das Darlehen um die Mindestlaufzeit 
von zwei Jahren unter Anwendung von §4 Abs. 1. 
 
3. Eine vorzeitige Kündigung oder vorzeitige Rückerstattung des 
Darlehens ist ausgeschlossen. 
 
4. Die Kündigung bedarf der Schriftform per eingeschriebenen 
Brief. Für die Rechtzeitigkeit kommt es auf den Zugang der Kündi-
gungserklärung an. 
 
§ 5 Außerordentliche Kündigung 
Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund 
bleibt den Vertragspartnern unbenommen. 
 
§ 6 Rückgabe bzw. Rückzahlung 
Der Darlehensnehmer hat die ihm zur freien Verfügung überlasse-
nen Waren innerhalb von zehn Tagen nach dem Tag des Wirk-
samwerdens der Kündigung in Waren von gleicher Art, Güte und 
Menge zurückzugeben. Dem Darlehensgeber ist es zusätzlich 
freigestellt auch ein unverbindliches Ankaufangebot dieser Waren 
vom Darlehensnehmer anzufordern. 
 
§ 7 Übertragung von Rechten 
Jeder Vertragspartner ist zur Übertragung seiner Rechte und Pflich-
ten aus diesem Vertrag nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung 
des jeweils anderen Vertragspartners berechtigt. Dies gilt nicht für 
den Fall, dass der Darlehensnehmer seine Rechte und Pflichten auf 
ein ihm verbundenes Unternehmen überträgt. 
 
§ 8 Kein Verbraucherdarlehen 
Die Vertragspartner legen fest, dass es sich bei dem gewährten 
Darlehen nicht um ein Verbraucherdarlehen handelt. 
 
§ 9 Schlussbestimmungen 
1. Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarungen bedürfen 
der Schriftform. Das gilt auch für die Aufhebung des Schriftformer-
fordernisses. Nebenabreden bestehen nicht. 
 
2. Es gilt Englisches Handeisrecht für Bürger, Firmen oder Körper-
schaften deren Sitz sich in einem EU-Mitgliedsstaat befindet. 
Gerichtsstand ist der Sitz der Gesellschaft. 
 
3. Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam oder der Vertrag 
lückenhaft sein, so bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam. Anstelle 
der unwirksamen oder fehlenden Regelung gilt eine Bestimmung 
als vereinbart, die dem Vertragszweck am nächsten kommt. 
 
 
________________________________________________________ 
(Ort, Datum) 

 
______________________________________ VP-Nummer 
 (Unterschrift)           

 
Head Office, PO. Box 7331 

Office 508, Fairmont Building, Sheikh Zayed Road, Dubai, U.A.E. 
Tel.: -+97 14(0) 31 l 66 86, Fax: +97 14(0) 332 88 10 

noble.metal@taurusinvestors.com, www.taurusinvestors.com 
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